
Anlage 10: Leistungserbringerverzeichnis (ambulanter Sektor) 
 

zum Vertrag gemäß § 137f SGB V auf der Grundlage des § 83 SGB V über ein strukturiertes Behandlungsprogramm (DMP) zur Verbesserung der Qualität der Versorgung  
von Patienten mit Asthma bronchiale zwischen den Verbänden der GKV Niedersachsen und der KVN, in Kraft ab 01.10.2024 
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Versorgungsebenen (Mehrfachnennungen möglich): 

 

A1 = Vertraglich eingebundener Hausarzt gemäß § 73 SGB V sowie der vertraglich 

vereinbarten Strukturqualität [1. Ebene] (ausgenommen Kinderärzte) 

A2 = Vertraglich eingebundener (pneumologisch) qualifizierter Facharzt (Struktur-

qualität ist zu definieren, muss über der der „normalen“ Hausärzte liegen) 

oder Arzt, der für die Erbringung dieser ambulanten ärztlichen Versorgung 

ermächtigt ist [1. Ebene, Ausnahmefälle] 

A_K = Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin [1. Ebene]  

B1 = Pneumologisch qualifizierter Arzt gemäß der vertraglich vereinbarten 

Strukturqualität, der in die 2. Versorgungsebene vertraglich eingebunden ist, 

oder Arzt, der für die Erbringung dieser ambulanten ärztlichen Versorgung 

ermächtigt ist 

B_K = Pneumologisch qualifizierter Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 

[2. Ebene] 

E = Ärzte, ausschließlich schulend (§ 20 Abs. 4) 

 

 

 

Berechtigungen (Mehrfachnennungen möglich): 

 

01 =  Arzt koordiniert oder 02 = Arzt koordiniert nicht 

17 =  Qualitätsmanagement in der Asthmaschulung von Kindern und Jugendlichen (AG Asthmaschulung im Kindes- und 

Jugendalter e. V., AGAS) – einschl. ASEV-Schulung = Asthmaschulung für Eltern von Vorschulkindern, Asthma-

Kleinkindschulung 

18 =  NASA = Nationales Ambulantes Schulungsprogramm für erwachsene Asthmatiker bzw. AFAS = Ambulantes Fürther 

Asthmaschulungsprogramm) 
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Bei der Umsetzung ist die von den Verbänden und Vertretern der Krankenkassen auf Bundesebene verfasste aktuell gültige „Technische Anlage zur Übermittlung der Leistungserbringerverzeichnisse strukturierter 

Behandlungsprogramme (DMP) für Asthma bronchiale“ zu beachten. Die Verbände stellen der KVN die jeweils aktuelle Version der Technischen Anlage zeitnah zur Verfügung. 


